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Verfügung des Reichs-HKolonialamts, betr. Aufhebung der dem Hüongolf-Syndikat

erteilten Konzession.
Vom 7. Februar 1908.

Nachdem das Syndikat zur bergbaulichen Erforschung des Hinterlandes des Hüongolfes
in Kaiser-Wilhelmsland der ihm in § 5 Abs. 1 der Konzession vom 17. Juni 1901 gemachten

Auflage, binnen fünf Jahren vom Tage der Erteilung der Konzession an gerechnet eine oder mehrere

deutsche Kolonialgesellschaften im Sinne des Schutzgebietsgesetzes zu bilden und auf sie die ihm durch

die Konzession zugewiesenen Rechte und Pflichten entsprechend zu übertragen, nicht nachgekommen ist,
werden gemäß § 5 Absatz 2 a. a. O. die aus der Konzession sich ergebenden Rechte und Pflichten
für verfallen erklärt.

Berlin, den 7. Februar 19068.

Der Staatssekretär.

Dernburg.
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